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Aktuelles zu Steuern und Wirtschaft Juni 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

in diesem Monat weisen wir auf folgende Themen hin:

TERMINSACHE: Umsatzsteuerliche Zuordnung eines gemischt genutz-
ten Gegenstands/Gebäudes zum Unternehmen

Die umsatzsteuerliche Zuordnung eines gemischt genutzten Gegenstands
zum Unternehmen - mit entsprechender Vorsteuerabzugsberechtigung -
erfordert ei ne d urch Beweisa nzeichen gestützte Zuordn un gsentschei dun g,

die zeitnah zu dokumentieren ist.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in mehreren Entscheidungen geklärt, dass

die Zuordnungsentscheidung spätestens und mit endgültiger Wirkung in
einer ,,zeitnah" erste[[ten Umsatzsteuererklärung für das Jahr, in das der
Leistungsbezug fät[t, nach außen dokumentiert werden muss. Eine zeitna-
he Dokumentation muss gegenüber dem zuständigen Finanzamt ertolgen.
Der letztmögliche Zeitpunkt hierfür war bis 2018 der 31..07. des Fotgejah-
res. Nachdem die gesetzliche Abgabefrist für Steuererklärungen, die ab
dem 01.01.2019 einzureichen sind, aber um zwei Monate verlängert wor-
den ist, gitt nun a[s letztmöglicher Zuordnungszeitpunkt der 31.07.
des Folgejahres. Eine frühere Zuordnung im Rahmen einer USt-
Voranmeldung ist natürlich ebenfalls möglich.

Von dieser Regelung sind z. B. Pkw, Gebäude und Photovoltaikanlagen be-
troffen.
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2. Anhebung der Gleitzone bei Midijobbern ab 01.07.2019

Liegt das Arbeitsentgelt von Geringverdienern über der EUR 450,00-Grenze, kommen sie

in die sog. Gteitzone und werden für den Arbeitgeber vo[[ sozialversicherungspftichtig
(sog. Midijobs). Der VorteiI eines Midijobs in der sog. Gleitzone [iegt jedoch darin, dass

n ur verri n gerte,,Arbeitneh merbeiträge" a nfa[[en.

Mit neuer Gesetzgebung wird die bisherige ,,Gteitzone" zu einem sozialversicherungs-
rechtlichen ,.Übergangsbereich" weiterentwickelt. Zusätztich führen die reduzierten
Rentenversicherun gsbeiträge nicht mehr zu geri n geren Renten leistun gen.

Zum 01.07.2019 erhöht sich die Midijob-0bergrenze von EUR 850,00 auf EUR 1.300,00.
Für Arbeitgeber ändert sich mit den Neuregelungen mit Btick auf die Beitragspflicht
nichts. Sie müssen weiterhin an a[[e vier Sozialversicherungsträger ihren BeitragsanteiI
zahlen. Der beträgt - unabhängig von den reduzierten Arbeitnehmerbeiträgen - unver-
ändert die Hätfte der Summe der gesamten Sozialversicherungsbeiträge auf der Berech-

nungsbasis des erzie[ten Einkommens.

Das bisherige Kennzeichen ,,Gleitzone" wird in ,,Midijob" geändert. Arbeitgeber müssen

eine neue vorausschauende Betrachtung des regelmäßigen Arbeitsentgetts für betroffene
Arbeitnehmer vornehmen. Auf dieser Basis entscheidet sich, ob das Arbeitsentgelt in-
nerha[b des neuen Übergangsbereichs Liegt und vom Arbeitgeber verminderte Beiträge zu

zahten sind.

Midijobber erwarben in der Vergangenheit geringere Ansprüche auf Rentenleistungen,
weil ihre Rentenversicherungsbeiträge bis zum 30.06.2019 nicht aus ihrem tatsächtichen
Arbeitsentgelt gezah[t wurden, sondern aus einer fiktiven reduzierten beitragspflichtigen
Einnahme. Dagegen konnten sie aber ihrem Arbeitgeber schriftlich mitteiten, dass sie

vo[[e Rentenversicherungsbeiträge zah[en wo[[ten. Diese Rege[ung entfä[[t ab

07.07.2079. Ab diesem Zeitpunkt werden Entgeltpunkte immer aus dem tatsächtichen
Arbeitsentgelt ermittelt. Für den Arbeitgeber entfällt damit die Pfticht die Verzichts-
erktärun gen aufzubewahren. Bestehende Verzichtserktärungen sollten jedoch bis zur
nächsten Betriebsprüfung vorgehalten werden.

In den Entgeltmetdungen ist vom Arbeitgeber ab dem 07.07.2019 zusätz[ich das tatsäch-
[iche Arbeitsentgelt für Midijobber anzugeben, damit der Rentenversicherungsträger die-
ses für die Rentenberechnung verwenden kann. Dabei werden die Meldezeiträume bis
zum 30.06.2019 und ab 01.07.2019 unterschieden.

3. Steuerfreie ,.private Veräußerungsgeschäfte" nach kurzzeitiger Vermietung?

Die Veräußerung eines bebauten und vermieteten Grundstücks innerhalb von zehn Jah-
ren nach Erwerb durch Privatpersonen unterliegt als ,,privates Veräußerungsgeschäft" der
Einkommensteuer. Eine Ausnahme gilt für Grundstticke, die im Zeitraum zwischen An-
schaffung/ Fertigstetlung und Veräußerung eigenen Wohnzwecken dienen oder im Jahr
der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken
genutzt wurden.

Das Finanzgericht Baden Württemberg (FG) kommt nunmehr in seiner Entscheidung vom

07.72.2078 zu dem Ergebnis, dass der Veräußerungsgewinn für ein Grundstück, das aus-

sch[ieß[ich privaten Wohnzwecken diente und zwischenzeitlich kurzzeitig vermietet wur-
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de, nicht der sog. Spekutationssteuer unterliegt. Im entschiedenen Fa[[ erwarb ein Steu-
erpftichtiger im Jahr 2006 eine Wohnung und nutzte diese bis April 2014 selbst. An-
schließend vermietete er die Wohnung von Mai bis Dezember setbigen Jahres und veräu-
ßerte sie noch im Dezember 20'J.4. Das Finanzamt sah darin einen steuerpftichtigen Ver-

äußerungsgewi nn.

Das FG entschied jedoch zugunsten des Steuerpflichtigen. Zwar muss das entsprechende
Wohnobjekt in den letzten drei Jahren vor der Veräußerung grundsätzlich zu eigenen
Wohnzwecken genutzt worden sein, nicht aber ausschtießtich bis zur Veräußerung. Wie

in dem vorliegenden Fat[ kann - nach Auffassung des FG - das Objekt in der Zeit zwi-
schen Eigennutzung und ansch[ießender Veräußerung noch übergangsweise vermietet
werden, ohne dass dieses zur Steuerpfticht führt. Damit so[[ eine ungerechtfertigte Be-

steuerung nach [ängerer Eigennutzung vermieden werden, wenn der Wohnsitz z. B. we-
gen eines Arbeitsplatzwechsels aufgegeben werden muss.

Anmerkung: Das Finanzamt hat Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Das Urteil ist für
die Praxis überraschend und noch nicht rechtskräftig. Die letzte Entscheidung wird der

BFH treffen. Grundsätztich sollte daher aus Vorsichtsgründen bis zur Entscheidung des

BFH von einer zwischenzeitlichen Vermietung in den letzten drei Jahren vor dem Verkauf
abgesehen werden.

4. Steuerlicher Verlust durch Ausbuchung wertloser Aktien

Gewinne aus Aktienverkäufen werden grundsätzlich durch den Einbeha[t von 25 o/o Kapi-

talertragsteuer und den darauf entfattenden 5,5 o/o-igen So[idaritätszuschlag besteuert.
Damit ist die Steuerschuld abgegolten. Verluste aus Aktien, die a[s wertlos eingestuft
werden, wurden dagegen vom Finanzamt bisher steuerlich nicht berücksichtigt. Das FG

Rheinland-Pfalz hat sich nunmehr in seiner Entscheidung vom 12.72.2078 für einen Ver-

lustabzug ausgesprochen.

In dem zu entscheidenden Fa[[ kaufte ein Steuerpflichtiger Aktien, die bereits ein Jahr
später ats wertlos eingestuft wurden. Es waren keine Erträge mehr daraus zu erwarten,
sodass die depotführende Bank die Aktien aus dem Depot des Steuerpflichtigen ausbuch-
te, ohne dass dieser Ersatz dafür erhielt. Dieser Verlust wurde nicht vom Finanzamt aner-
kannt mit der Begründung, dass es sich hierbei nicht um eine Veräußerung handett.

Diese Meinung teilte das FG nicht. Zwar wird grundsätz[ich davon ausgegangen, dass bei

einer Veräußerung ein Rechtsträgerwechsel vorliegen muss, jedoch kann als Veräußerung
z. B. auch die Eintösung, Abtretung oder Rückzahlung in eine Kapita[gese[lschaft ange-
sehen werden. Außerdem lehnt sich das FG an einen Fa[[ an, den der BFH entschieden
hat, bei dem der Ausfa[[ einer privaten Darlehensforderung einen steuerlich anzuerken-
nenden Vertust darstetlt. Des Weiteren sottte es für die Person, der der Verlust zuzurech-
nen ist, keinen steuerlichen Unterschied machen, ob sie die Aktie ohne Gewinn veräu-
ßert oder aufgrund des zu erwartenden Verlustes behätt. Das Resultat ist fi.ir den Aktien-
inhaber dasselbe, weshatb der Verlust aus wertlosen Aktien genauso zu behandeln ist,
wie der Verlust aus einer Darlehensforderung. Ein Vertustabzug ist damit nach Auffas-
sung des FG mögtich.

AnmerkungzZurzeit ist ein Revisionsverfahren beim BFH unter dem Az. VIII R 5/19 an-
hängig. Betroffene Steuerpftichtige können sich in ähntich ge[agerten Fä[[en auf das Ur-
teil beziehen und Ruhen des Vertahrens bis zur Entscheidung durch den BFH beantragen.
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5. Umsatzsteuer bei einheitlicher Leistung - hier: Erste[ung einer Gartenanlage

Der BFH hatte in einem Fa[[ aus der Praxis darüber zu entscheiden, ob bei der Erschaf-

fung einer Gartenantage die notwendigen Lieferungen der Pftanzen a[s selbstständige
Lieferungen mit einem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 olo zu beurteilen sind oder ob

hier eine einheitliche komplexe Leistung durch die Erschaffung der Gartenantage setbst
vorliegt, die dann insgesamt mit dem Regelsteuersatz von 79 olo zu versteuern ist. In
seiner Entscheidung vom 1.4.02.201.9 kam der BFH zu dem Entsch[uss, dass in einem sot-

chen Fa[[ eine einheitliche komplexe Gesamtleistung vorliegt, die mit dem Rege[steuer-

salzzu versteuern ist.

Die Lieferungen der Pflanzen flir Gartenbauarbeiten mit dem Zie[ eine Gartenanlage zu

errichten, ist nicht a[s Nebenleistung zu bewerten, da es sich um ein wesenttiches Ete-

ment bei der Ausführung handelt. Dies gitt auch dann, wenn Lieferung und Leistung in
verschiedenen Verträgen geregelt und zeitlich unterschiedlich durchgeführt werden.

Bei der Erschaffung der Gartenantage sind nach Auffassung des BFH die einzelnen Liefe-
rungen und sonstigen Leistungen dermaßen miteinander verknüpft und voneinander ab-
hängig, dass eine Aufteilung oder Trennung nicht realistisch ist. Dabei ist der Reget-

steuersatz anzuwenden. Der ermäßigte Steuersatz wäre zwar grundsätzlich bei der Liefe-
rung von Pflanzen anzuwenden; im vor[iegenden Fat[ schtoss der BFH die Anwendung aus

den dargestellten Gründen jedoch aus.

6. Elterngetdbemessung bei mehrfachem Steuerklassenwechsel

Wechselt der Etterngeldberechtigte die Steuerklasse im Bemessungszeitraum für das E[-

terngeld (in der Regel zwölf Monate vor dem Monat der Geburt) mehrmals, kommt es auf
die im Bemessungszeitraum re[ativ am längsten geltende Steuerklasse an. Die maßgebli-
che Steuerklasse muss nicht mindestens in sieben Monaten des Bemessungszeitraums
gego[ten haben, auch wenn diese absolute Betrachtung für den Etterngeldberechtigten
im Einze[fa[[ finanziell günstiger ist. In dem vom Bundesozialgericht entschiedenen Fa[[

war die Steuerklasse I maßgeblich, da diese in sechs Monaten vorlag, die Steuerk[asse IV
in zwei Monaten und die Steuerklasse III in vier Monaten.

Mit freundlichen Grüßen
HRP von Ho[[en. Rott und Partner mbB


